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04.02.2026 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vorberatend 24.02.2026  
Ausschuss für Europa, Wirtschaft und 
Soziales 

vorberatend 05.03.2026  

Verbandsausschuss vorberatend 09.03.2026  
Verbandsversammlung beschließend 20.03.2026  

 
 
Betreff: Kräfte bündeln: BMR und RTG zu einer Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus 

und Standortmarketing zusammenführen 
 
 
Beschlussvorschlag
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Beschlussvorlage mit einem Konzept zur 

Zusammenführung von Business Metropole Ruhr (BMR) und Ruhr Tourismus GmbH (RTG) 

zu einer effizienten Wirtschafts-, Tourismus- und Standortmarketinggesellschaft zu 

entwickeln und zur Entscheidung vorzulegen.  

 

Dabei ist sicherzustellen, dass die neue Gesellschaft weiterhin eng mit den Kommunen, 

regionalen Wirtschaftspartnern, Tourismusakteuren sowie bestehenden Netzwerken 

zusammenarbeitet und als zentrale Plattform für die Außendarstellung des Ruhrgebiets 

fungiert. Ziel ist es, BMR und RTG in 2027 zusammenzuführen. 

 

 
Begründung: 
 
Das Ruhrgebiet hat eine große Tradition und Geschichte. Der Blick nach hinten sichert aber 

noch keine Zukunft. Der RVR will gemeinsam mit seinen Kommunen und regionalen 

Akteuren Baumeister für das neue Ruhrgebiet sein. Ein neues Ruhrgebiet, das sich seiner 

Stärken bewusst ist und diese mit Selbstbewusstsein vertritt. 
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Schon jetzt arbeiten die BMR und RTG an wirtschaftlicher Dynamik und touristischer 

Attraktivität für die Region. Dazu prägt der Verband mit der Standortmarketingkampagne 

das Bild eines dynamischen und attraktiven Ruhrgebiets auf dem Weg zur grünsten 

Industrieregion der Welt. 

 

Der RVR versteht sich als Dienstleister, Ideengeber, Initiator, Netzwerker, Moderator und 

Projektträger. Es ist notwendig, sein Profil zu schärfen, seine Aufgabenerfüllung effizienter 

zu gestalten und am Mehrwert für die Region und die Kommunen auszurichten. 

Insbesondere das Ziel einer effizienten Aufgabenwahrnehmung zeigt auch 

Handlungsbedarf für die Beteiligungsstruktur der RVR auf.    

 

Um Doppelstrukturen zu beseitigen, sollen die BMR und die RTG zu einer effizienten 

Wirtschafts- Tourismus- und Standortmarketinggesellschaft zusammengeführt werden.  
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2027 2028 2029 2030 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Bischoff, Melanie Gustrau, Michael Fraktion SPD 
Akt.zeichen  Fraktion CDU 
  

 
gez. Martina Schmück-Glock                                              gez. Bodo Klimpel 
Fraktionsvorsitzende SPD                              Fraktionsvorsitzender CDU 
 


